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VI. KAPITEL.
Die öffentliche Verwaltung und die Kriegswirtschaft.

Der Krieg stellte vom ersten Tage an der österreichischen
Regierung zwei große Aufgaben, von denen bisher nur die eine
in Betracht gezogen wurde, nämlich die Einrichtung und Durchs:
führung der bürgerlichen Diktatur im ganzen Bereiche des
öffentlichen Lebens der staatlichen Verwaltung und eines Teiles
der Rechtspflege. Diese gewaltige Veränderung, die der Krieg
mit einem Schlage herbeiführte, war, wie wir wissen, von der
österreichischen Regierung längst vorausgesehen und von ihr
im Vereine mit den zuständigen Organen des Heerwesens
planmäßig vorbereitet worden. Wie gründlich das System der
Diktatur vorbedacht worden war, ist oben dargelegt worden,
wo auch darauf hingewiesen wurde, daß die hier erforderlichen
Maßregeln gleichzeitig mit der Mobilisierung ohne jeden Wider*
stand politischer Parteien oder sozialer Gruppen allenthalben
im Reiche ins Werk gesetzt werden konnten. Die zweite der
fundamentalen Aufgaben, die der Krieg wie in jedem Lande
so auch in Österreich der staatlichen Administration stellte,
war die der Organisierung eines ganz neuen Wirtschaftslebens,
wie es für die Zwecke der Aufstellung, Verpflegung und Fort*
dauer der technischen Instandhaltung eines auf dem Prinzipe
der allgemeinen Wehrpflicht bestehenden, im Falle Österreich*
Ungarns nach Millionen zählenden Völkerheeres unerläßlich
war und von Tag zu Tag seine unabweislichen Ansprüche gegen*
über allen bestehenden sonstigen wirtschaftlichen Interessen
gebieterisch zur Geltung brachte. Seit ältester Zeit hat der
Krieg immer wieder dem kriegführenden Volke oder den Staat*
liehen Behörden des kriegführenden Landes gewisse Wirtschaft*
liehe Aufgaben auferlegt: aber im Weltkriege, der im Jahre 1914
ausbrach, in welchem sich zum ersten Male auf beiden Seiten
nicht berufsmäßige Söldnerheere, sondern in Armeen verwan*
delte gewaltige Völker auf Leben und Tod zu bekämpfen an*
schickten, war auch zum ersten Male ein wirtschaftliches
Problem zur Lösung gestellt, so riesenhaft und so völlig neu
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